
Beitrag, einschließlich 
Versicherungsteuer                                                                        Euro 

Beitragsfälligkeit                      Einmalbeitrag

Einmalig zum 
Versicherungsbeginn am                                           (Tag /Monat /Jahr) 

1.  Um welche Art der Versicherung handelt es sich? 

Die  von  Ihnen  gewünschte  Versicherung  ist  eine  Kfz-Versiche-
rung. Grundlage Ihrer Kfz-Versicherung sind der Versicherungs-
schein und etwaige Nachträge sowie die Allgemeinen Bedingun-
gen für die Kfz-Versicherung (AKB-Moped 2016). 

2.  Was versichern wir? 

Die Kfz-Versicherung umfasst je nach dem Inhalt des Versiche-
rungsvertrags folgende Versicherungsarten: 

Die Kfz-Haftpflichtversicherung als Pflichtversicherung schützt 
Sie vor Schadenersatzansprüchen, wenn Sie mit lhrem Fahrzeug 

grenzt  auf  die  Versicherungssummen.  Sie  finden  sie  im  Antrag 
und im Versicherungsschein. Nähere Informationen zu den Versi-
cherungssummen finden Sie auch in den AKB-Moped 2016 A.1.3. 

Die Kfz-Umweltschadenversicherung schützt Sie vor öffentlich-
rechtlichen Ansprüchen, wenn bei einem Unfall ein Umweltscha-
den nach dem Umweltschadensgesetz eintritt. Lesen Sie hierzu 
bitte die AKB-Moped 2016 A.7.
Die Kaskoversicherung bietet Versicherungsschutz bei Beschä-
digung,  Zerstörung  oder  Verlust  Ihres  Fahrzeugs.  Wir  ersetzen 
den entstanden Schaden oder das Fahrzeug selbst bis zu einem 
Höchstbetrag. Dieser Höchstbetrag ist in aller Regel der Betrag, 
den man zum Kauf eines zum Zeitpunkt des Schadens gleichwer-
tigen Fahrzeugs aufwenden muss. Sie können wählen: 

Die  Teilkaskoversicherung  tritt  ein  bei  Schäden  durch  Brand, 
Explosion,  Entwendung,  durch  Naturereignisse  (z.  B.  Sturm, 
Hagel,  Blitzschlag,  Überschwemmung),  bei  Zusammenstoß  mit 
bestimmten  Tieren,  bei  Glasbruch  und  Kurzschlussschäden  an 
der  Verkabelung.  Die  genaue  Beschreibung  der  versicherten 
Ereignisse finden Sie in den AKB-Moped 2016 unter A.2.2.1. 
In der Vollkaskoversicherung sind die Schäden versichert, die 
auch in der Teilkaskoversicherung versichert sind, aber darüber 
hinaus auch Schäden an Ihrem Fahrzeug infolge eines selbstver-
schuldeten Unfalles und infolge mut- oder böswilliger Handlungen 
von Personen, die nicht berechtigt sind, Ihr Fahrzeug zu gebrau-
chen. Die Ereignisse, für die in der Vollkaskoversicherung Versi-
cherungsschutz besteht, sind in den AKB-Moped 2016 A.2.2.2  
beschrieben. 

3.     Wie hoch ist Ihr Beitrag und wann müssen Sie ihn bezahlen
und was sind die Folgen unterbliebener oder verspäteter Zah-
lung? (Bitte ausfüllen)

andere schädigen. Die Höhe der Schadenersatzansprüche ist be-

Der  im  Versicherungsschein  genannte  Beitrag  wird  sofort  mit 
Zugang des Versicherungsscheins fällig. Denken Sie bitte daran, 
den  ersten  Beitrag  unverzüglich  zu  zahlen,  wenn  wir  Sie  nach 
Vertragsabschluss zur Zahlung aufgefordert haben. Einzelheiten 
hierzu finden Sie in den AKB-Moped 2016 C.1. 

4.  Welche Leistungen sind ausgeschlossen? 

Nicht  alle  denkbaren  Fälle  sind  im  Versicherungsschutz  einge-
schlossen. Wir leisten daher z. B. nicht bei einem vorsätzlich herbei-
geführten Schaden oder bei grob fahrlässiger Ermöglichung eines 
Diebstahls in der Kaskoversicherung. Auch besteht z. B. kein Versi-
cherungsschutz für Schäden durch Erdbeben und Kriegsereignisse. 
Die einzelnen Leistungsausschlüsse sind zu jeder Versicherungsart 
in den AKB-Moped 2016 geregelt. Einzelheiten finden Sie in den 
AKB-Moped 2016 A.1.5, A.2.9 und A.7.5. 

5.  Welche Pflichten haben Sie beim Vertragsschluss? 

Sämtliche  im  Antrag  und  in  weiteren  Schriftstücken  gestellten 
Fragen müssen Sie vollständig und wahrheitsgemäß beantworten, 
damit wir den Antrag prüfen und einen risikogerechten Beitrag be-
rechnen  können.  Bei  unrichtigen  Angaben  besteht  die  Gefahr, 
dass Sie lhren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren 
oder eine Vertragsstrafe zahlen müssen. 

6.  Welche Pflichten haben Sie während der Vertragslaufzeit? 

Welche  Pflichten  Sie  bei  Gebrauch  des  Fahrzeugs  haben,  ergibt 
sich aus Abschnitt D der AKB-Moped 2016. Beispielsweise dürfen 
Sie  nur  mit  der  erforderlichen  Fahrerlaubnis  und  einem  verkehrs-
sicheren Fahrzeug und nicht unter dem Einfluss von Alkohol und an-
deren Rauschmitteln fahren. Die Verletzung einer dieser Pflichten 
kann Folgen für Sie haben: Je nach Schwere der Pflichtverletzung 
können Sie lhren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. 

Ändert sich ein Umstand, nach dem wir Sie bei Vertragsabschluss 
gefragt haben, zeigen Sie uns das bitte umgehend an. Wir können 
sonst eine Vertragsstrafe erheben. Näheres zu Ihren Mitteilungs-
pflichten finden Sie auf der Rückseite des Versicherungsscheins 
unter “Verhaltensregeln”. 

7.  Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall? 

Im Schadenfall müssen Sie alles Erforderliche tun, um den Scha-
den zu mindern. Das bedeutet insbesondere, den Schadenfall so 
schnell wie möglich und wahrheitsgemäß anzuzeigen. Es genügt 
zunächst die mündliche oder telefonische Meldung. Bitte beachten 
Sie, dass sich im Schadenfall für Sie weitere Mitteilungs- und Mit-
wirkungspflichten ergeben. Sie finden Sie im Abschnitt E der AKB-
Moped  2016.  Wenn  Sie  diese  Pflichten  nicht  beachten,  können 
Sie Ihren Anspruch auf Versicherungsschutz ganz oder teilweise 
verlieren. 

8.  Wann beginnt und endet der Versicherungsschutz?
(Bitte ausfüllen)

9.  Wie kann der Vertrag beendet werden? 

Der Versicherungsvertrag wird für die im Versicherungsschein ge-
nannte Dauer abgeschlossen. Darüber hinaus kann jede Vertrags-
partei den Vertrag nach Eintritt eines Versicherungsfalles kündigen, 
und zwar bis spätestens einen Monat nach Auszahlung oder Ableh-
nung  der  Entschädigung.  Möchten  Sie  mehr  zu  diesen  Themen 
wissen, so lesen Sie bitte in AKB-Moped 2016 (Abschnitt G.) nach.

Produktinformationsblatt zur Kfz-Versicherung

Dieses Produktinformationsblatt soll Ihnen einen ersten Überblick zu der gewünschten Kfz-Versicherung geben. 
Die nachfolgenden Informationen sind daher nicht abschließend. 

Bitte beachten Sie, rechtlich verbindlich bleiben: 

• der Versicherungsschein mit seinen evtl. Nachträgen 
• die vereinbarten Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
• die gesetzlichen Vorschriften.

Wir empfehlen Ihnen, die gesamten Vertragsbestimmungen zu lesen. 

Beginn der Versicherung                                            (Tag /Monat /Jahr) 

Ablauf der Versicherung                                             (Tag /Monat /Jahr) 28. 02. 2017
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A.1.4	 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

A.1.5	 Was ist nicht versichert?

A.2	 Kaskoversicherung – für Schäden an Ihrem Fahrzeug
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J	 entfällt

K	 entfällt
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L.2	 Gerichtsstände
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N	 Änderung der Versicherungsbedingungen

Allgemeine Bedingungen für die Kfz-Versicherung von Fahrzeugen 
mit Versicherungskennzeichen (AKB-Moped 2016)

Stand: 01.03.2016



A		� Welche Leistungen umfasst Ihre Kfz-
Versicherung?

A.1	 Kfz-Haftpflichtversicherung – für Schäden, die Sie mit 
Ihrem Fahrzeug anderen zufügen

A.1.1	 Was ist versichert?

Sie haben mit Ihrem Fahrzeug einen anderen geschädigt
A.1.1.1	 Wir stellen Sie von Schadenansprüchen frei, wenn durch den 
Gebrauch des Fahrzeugs

a)	 Personen verletzt oder getötet werden,

b)	 Sachen beschädigt oder zerstört werden oder abhanden kommen,

c)	� Vermögensschäden verursacht werden, die weder mit einem 
Personen- noch mit einem Sachschaden mittelbar oder unmittelbar 
zusammenhängen (reine Vermögensschäden),

und deswegen gegen Sie oder uns Schadenersatzansprüche aufgrund 
von Haftpflichtbestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches oder 
des Straßenverkehrsgesetzes oder aufgrund anderer gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen des Privatrechts geltend gemacht werden. 
Zum Gebrauch des Fahrzeugs gehört neben dem Fahren zum Beispiel 
das Ein- und Aussteigen sowie das Be- und Entladen.

Begründete und unbegründete Schadenersatzansprüche
A.1.1.2	 Sind Schadenersatzansprüche begründet, leisten wir Scha-
denersatz in Geld.

A.1.1.3	 Sind Schadenersatzansprüche unbegründet, wehren wir die- 
se auf unsere Kosten ab. Dies gilt auch, soweit Schadenersatzan-
sprüche der Höhe nach unbegründet sind.

Regulierungsvollmacht
A.1.1.4	 Wir sind bevollmächtigt, gegen Sie geltend gemachte Scha-
denersatzanprüche in Ihrem Namen zu erfüllen oder abzuwehren und 
alle dafür zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Rahmen pflicht-
gemäßen Ermessens abzugeben.

Mitversicherung von Anhängern, Aufliegern und abgeschleppten Fahr-
zeugen
A.1.1.5	 Ist dem versicherten Kraftfahrzeug ein Anhänger oder Auf-
lieger verbunden, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch hierauf. 
Der Versicherungsschutz umfasst auch Fahrzeuge, die mit dem versi-
cherten Kraftfahrzeug abgeschleppt oder geschleppt werden, wenn für 
diese kein eigener Haftpflichtversicherungsschutz besteht.

Dies gilt auch, wenn sich der Anhänger oder Auflieger oder das abge-
schleppte oder geschleppte Fahrzeug während des Gebrauchs von dem 
versicherten Kraftfahrzeug löst und sich noch in Bewegung befindet.

Versicherungsschutz für Pkw, die Sie im Ausland vorübergehend 
mieten  (Mallorca-Police)
A.1.1.6	 entfällt

Einschluss der Kfz-Umweltschadenversicherung
A.1.1.7 	 Die Kfz-Umweltschadenversicherung gemäß A.7 ist mitversi- 
chert.

A.1.2 	 Wer ist versichert?

Der Schutz der Kfz-Haftpflichtversicherung gilt für Sie und für folgende

Personen (mitversicherte Personen):

Fahrzeuge, die ein Versicherungskennzeichen führen müssen sind:

1.	 Fahrräder mit Hilfsmotor mit einem Hubraum von nicht mehr 
als 50 ccm und einer Höchstgeschwindigkeit

–	 bis 45 km/h

–	� bis 50 km/h, sofern sie bis zum 31. Dezember 2001 erstmals in den 
Verkehr gekommen sind

–	� bis 60 km/h, sofern sie bis zum 29. Februar 1992 erstmals in den 
Verkehr gekommen sind

2.	 Kleinkrafträder (zwei-, dreirädrig) mit einem Hubraum von nicht 
mehr als 50 ccm und einer Höchstgeschwindigkeit

–	 bis 45 km/h

–	� bis 50 km/h, sofern sie bis zum 31. Dezember 2001 erstmals in den 
Verkehr gekommen sind

–	� bis 60 km/h, sofern sie bis zum 29. Februar 1992 erstmals in den 
Verkehr gekommen sind

3.	 vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge mit einem Hubraum von nicht 
mehr als 50 ccm und einer Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h

4.	 motorisierte Krankenfahrstühle

5.	 Segways

6.	 Pedelecs/E-Bikes mit elektromotorischem Hilfsantrieb bis Höchst- 
geschwindigkeit 45 km/h

Die Kfz-Versicherung umfasst je nach dem Inhalt des Versicherungs- 
vertrags folgende Versicherungsarten:

–	 Kfz-Haftpflichtversicherung (A.1)

–	 Kaskoversicherung (A.2)

Diese Versicherungen werden als jeweils rechtlich selbstständige Ver- 
träge abgeschlossen. Ihrem Versicherungsschein können Sie entneh- 
men, welche Versicherungen Sie für Ihr Fahrzeug abgeschlossen ha- 
ben.

Es gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist deutsch.

a)	 den Halter des Fahrzeugs,

b)	 den Eigentümer des Fahrzeugs,

c)	 den Fahrer des Fahrzeugs,

d)	� den Beifahrer, der im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses mit Ihnen 
oder mit dem Halter den berechtigten Fahrer zu seiner Ablösung 
oder zur Vornahme von Lade- und Hilfsarbeiten nicht nur gelegent- 
lich begleitet,

e)	� Ihren Arbeitgeber oder Ihren öffentlichen Dienstherrn, wenn das 
Fahrzeug mit Ihrer Zustimmung für dienstliche Zwecke gebraucht 
wird,

f)	 entfällt

g)	� den Halter, Eigentümer, Fahrer, Beifahrer und Omnibusschaffner 
eines nach A.1.1.5 mitversicherten Fahrzeugs.

Diese Personen können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag 
selbstständig gegen uns erheben.

A.1.3	� Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)?

Höchstzahlung
A.1.3.1	 Unsere Zahlungen für ein Schadenereignis sind jeweils be- 
schränkt auf die Höhe der für Personen-, Sach- und Vermögensschä- 
den vereinbarten Versicherungssummen. Mehrere zeitlich zusammen- 
hängende Schäden, die dieselbe Ursache haben, gelten als ein einzi- 
ges Schadenereignis. Die Ihrem Vertrag zugrunde liegenden Versiche- 
rungssummen können Sie dem Versicherungsschein entnehmen.

A.1.3.2	 Bei Schäden von Insassen in einem mitversicherten Anhän- 
ger gelten die gesetzlichen Mindestversicherungssummen.

Übersteigen der Versicherungssummen
A.1.3.3	 Übersteigen die Ansprüche die Versicherungssummen, rich- 
ten sich unsere Zahlungen nach den Bestimmungen des Versiche- 
rungsvertragsgesetzes und der Kfz-Pflichtversicherungsverordnung. In 
diesem Fall müssen Sie für einen nicht oder nicht vollständig befriedig- 
ten Schadenersatzanspruch selbst einstehen.

A.1.4	 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

Versicherungsschutz in Europa und in der EU
A.1.4.1	 Sie haben in der Kfz-Haftpflichtversicherung Versicherungs-
schutz in den geographischen Grenzen Europas sowie den außer-
europäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen 
Union gehören. Ihr Versicherungsschutz richtet sich nach dem im 
Besuchsland gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsumfang, 
mindestens jedoch nach dem Umfang Ihres Versicherungsvertrags.

Internationale Versicherungskarte (Grüne Karte)
A.1.4.2	 Haben wir Ihnen die Grüne Karte ausgehändigt, gilt: Ihr 
Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpflichtversicherung erstreckt sich 
auch auf die dort genannten nichteuropäischen Länder, soweit 
Länderbezeichnungen nicht durchgestrichen sind. Unsere Höchst- 
zahlung richtet sich abweichend von A.1.3 nach den im Besuchsland 
geltenden gesetzlichen Mindestdeckungssummen.

A.1.5	 Was ist nicht versichert?

Vorsatz
A.1.5.1	 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie 
vorsätzlich und widerrechtlich herbeiführen.



Genehmigte Rennen
A.1.5.2	 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei 
Beteiligung an behördlich genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veran-
staltungen, bei denen es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit 
ankommt, entstehen. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten. 

Hinweis:	 Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine 
Verletzung Ihrer Pflichten nach D.1.1.4 dar.

Beschädigung des versicherten Fahrzeugs
A.1.5.3	 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die 
Zerstörung oder das Abhandenkommens des versicherten Fahrzeugs.

Beschädigung von Anhängern oder abgeschleppten Fahrzeugen
A.1.5.4	 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die 
Zerstörung oder das Abhandenkommen eines mit dem versicherten 
Fahrzeug 

–	 verbundenen Anhängers oder Aufliegers 

– 	� geschleppten oder abgeschleppten Fahrzeugs. Versicherungs-
schutz besteht jedoch, wenn mit dem versicherten Kraftfahrzeug 
ein betriebsunfähiges Fahrzeug im Rahmen üblicher Hilfeleistung 
ohne gewerbliche Absicht abgeschleppt wird und dabei am 
abgeschleppten Fahrzeug Schäden verursacht werden.

Beschädigung von beförderten Sachen
A.1.5.5	 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schadenersatzan-
sprüchen wegen Beschädigung, Zerstörung oder Abhandenkommens 
von Sachen, die mit dem versicherten Fahrzeug befördert werden.

Versicherungsschutz besteht jedoch für Sachen, die Insassen eines 
Kraftfahrzeugs üblicherweise mit sich führen (z. B. Kleidung, Brille, 
Brieftasche). Bei Fahrten, die überwiegend der Personenbeförderung 
dienen, besteht außerdem Versicherungsschutz für Sachen, die 
Insassen zum persönlichen Gebrauch üblicherweise mit sich führen  
(z. B. Reisegepäck, Reiseproviant). Kein Versicherungsschutz besteht 
für Sachen unberechtigter Insassen.

Ihr Schadenersatzanspruch gegen eine mitversicherte Person
A.1.5.6	 Kein Versicherungsschutz besteht für Sach- oder Vermögens-
schäden, die eine mitversicherte Person Ihnen, dem Halter oder dem  
Eigentümer durch den Gebrauch des Fahrzeugs zufügt. Versicherungs-
schutz besteht jedoch für Personenschäden, wenn Sie z. B. als 
Beifahrer Ihres Fahrzeugs verletzt werden.

Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen
A.1.5.7	 Kein Versicherungsschutz besteht für reine Vermögens-
schäden, die durch die Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungs-
fristen entstehen.

Vertragliche Ansprüche
A.1.5.8	 Kein Versicherungsschutz besteht für Haftpflichtansprüche, 
soweit sie aufgrund Vertrags- oder besonderer Zusage über den 
Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen.
Schäden durch Kernenergie
A.1.5.9	 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kern-
energie.

A.2		  Kaskoversicherung – für Schäden an Ihrem Fahrzeug

A.2.1		  Was ist versichert?

A.2.1.1 	 Ihr Fahrzeug

�Versichert ist Ihr Fahrzeug gegen Beschädigung, Zerstörung, 
Verlust oder Totalschaden infolge eines Ereignisses nach A.2.2.1 
(Teilkaskoversicherung) und A.2.2.2 (Vollkaskoversicherung).

A.2.1.2 	 Mitversicherte Teile und nicht versicherbare Gegenstände

�Versichert sind auch die unter A.2.1.2.1 und A.2.1.2.2 als mitversichert 
aufgeführten Fahrzeugteile und als mitversichert aufgeführtes 
Fahrzeugzubehör, sofern sie straßenverkehrsrechtlich zulässig sind 
(mitversicherte Teile).
�Bei Beschädigung, Zerstörung, Verlust oder Totalschaden von 
mitversicherten Teilen gelten die nachfolgenden Regelungen in A.2 
entsprechend, soweit nichts anderes geregelt ist.

Beitragsfrei mitversicherte Teile
A.2.1.2.1	 Mit Ausnahme der unter A.2.1.2.3 und A.2.1.2.4 aufgeführten 
Teile und Gegenstände sind folgende Fahrzeugteile und folgendes 
Fahrzeugzubehör des versicherten Fahrzeugs bis zu dem unter 
A.2.1.2.2 aufgeführten Wiederbeschaffungswert ohne besonderen 
Beitragszuschlag mitversichert.

Bei allen Fahrzeugarten:

a)	� Fest im Fahrzeug eingebaute oder fest am Fahrzeug angebaute 
Fahrzeugteile.

b)	� Fest im Fahrzeug eingebautes oder am Fahrzeug angebautes 
oder im Fahrzeug unter Verschluss verwahrtes Fahrzeugzubehör. 
Voraussetzung ist, dass es ausschließlich dem Gebrauch des 
Fahrzeugs dient (z. B. Schonbezüge, Pannenwerkzeug) und nach 
allgemeiner Verkehrsanschauung nicht als Luxus angesehen wird. 

c)	� Im Fahrzeug unter Verschluss verwahrte Fahrzeugteile, die zur 
Behebung von Betriebsstörungen des Fahrzeugs üblicherweise 
mitgeführt werden (z. B. Sicherungen und Leuchtmittel),

d)	� Schutzhelme (auch mit Wechselsprechanlage), solange sie 
bestimmungsgemäß gebraucht werden oder mit dem abgestellten 
Fahrzeug so fest verbunden sind, dass ein unbefugtes Entfernen 
ohne Beschädigung nicht möglich ist,

e)	 Planen, Gestelle für Planen (Spiegel),

f)	� Folgende außerhalb des Fahrzeugs unter Verschluss gehaltene 
Teile:

	 –	� ein zusätzlicher Satz Räder mit Winter- oder mit Sommer-
bereifung,

	 –	� Dach-/Heckständer, Hardtop, Schneeketten und Kindersitze, 

	 –	� nach a) bis f) mitversicherte Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör 
während einer Reparatur. 

g)	� Radio- und sonstige Audiosysteme, Video-, technische Kommunika-
tions- und Leitsysteme (z. B. fest eingebaute Navigationssysteme),

A.2.1.2.2	 Die oben genannten Fahrzeugteile und oben genanntes Fahr- 
zeugzubehör sind bis zum Wiederbeschaffungswert in unbegrenzter 
Höhe mitversichert.

Gegen Beitragszuschlag mitversicherbare Teile
A.2.1.2.3	 Folgende Fahrzeugteile und folgendes Fahrzeugzubehör 
des versicherten Fahrzeugs sind nur versichert, wenn dies besonders 
vereinbart und im Versicherungsschein dokumentiert ist: 

Bei Krafträdern, Leichtkrafträdern, Leichtkraftrollern, Trikes, Quads:

a)	 Funkanlage mit Antenne

b)	 Leistungssteigerung des Motors

c)	 Postermotive unter Klarlack

d)	 Spezial-Auspuffanlage

e)	 Vollverkleidung (soweit nicht serienmäßig)

f)	 Sonstige ungewöhnliche Sonderausstattung

Nicht versicherte und nicht versicherbare Gegenstände
A.2.1.2.4	 Nicht versicherbar sind alle sonstigen Gegenstände, insbe-
sondere solche, deren Nutzung nicht ausschließlich dem Gebrauch 
des Fahrzeugs dient (z. B. Mobiltelefone und mobile Navigationsgeräte, 
auch bei Verbindung mit dem Fahrzeug durch eine Halterung, 
Reisegepäck, persönliche Gegenstände der Insassen).

A.2.2	 Welche Ereignisse sind versichert?
A.2.2.1	 Welche Ereignisse sind in der Teilkaskoversicherung 
versichert?
Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung, Total- 
schaden oder Verlust des Fahrzeugs einschließlich seiner mitver-
sicherten Teile durch die nachfolgenden Ereignisse:

Brand und Explosion
A.2.2.1.1	 Versichert sind Brand und Explosion. Als Brand gilt ein 
Feuer mit Flammenbildung, das ohne einen bestimmungsgemäßen 
Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und sich aus eigener 
Kraft auszubreiten vermag. Nicht als Brand gelten Schmor- und 
Sengschäden. Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von 
Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung.

Entwendung 
A.2.2.1.2	 Versichert ist die Entwendung in nachfolgenden Fällen:

a)	� Versichert sind Diebstahl und Raub sowie die Herausgabe des 
Fahrzeugs aufgrund räuberischer Erpressung.

b)	� Unterschlagung ist nur versichert, wenn dem Täter das Fahrzeug 
weder zum Gebrauch in seinem eigenen Interesse, noch zur 
Veräußerung noch unter Eigentumsvorbehalt überlassen wird. 

c)	� Unbefugter Gebrauch ist nur versichert, wenn der Täter in keiner 
Weise berechtigt ist, das Fahrzeug zu gebrauchen. Nicht als unbe- 
fugter Gebrauch gilt insbesondere, wenn der Täter vom Verfü-
gungsberechtigten mit der Betreuung des Fahrzeugs beauftragt wird 
(z. B. Werkstatt- oder Hotelmitarbeiter). Außerdem besteht kein 
Versicherungsschutz, wenn der Täter in einem Näheverhältnis zu



dem Verfügungsberechtigten steht, z. B. dessen Arbeitnehmer, Familien- 
oder Haushaltsangehöriger ist.

Naturgewalten
A.2.2.1.3 Versichert  ist die unmittelbare Einwirkung von Sturm, Hagel, 
Blitzschlag, Überschwemmung oder Lawinen auf das Fahrzeug.
Zusätzlich ist die unmittelbare Einwirkung von Dachlawinen und 
Murgang auf das Fahrzeug versichert.

Eingeschlossen sind Schäden, die dadurch verursacht werden, dass 
durch diese Naturgewalten Gegenstände auf oder gegen das Fahrzeug 
geworfen werden. 
Nicht versichert sind Schäden, die auf ein durch diese Naturgewalten 
veranlasstes Verhalten des Fahrers zurückzuführen ist.

Als Sturm gilt eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens 
Windstärke 8.
Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismassen.
Dachlawinen sind von Hausdächern herabstürzende Schneemassen. 
Hierzu zählen auch Eiszapfen oder Eisplatten.
Murgang ist ein Strom aus Schlamm und Gesteinen im Gebirge.

Zusammenstoß mit Tieren
A.2.2.1.4	  Versichert ist der Zusammenstoß des in Fahrt befindlichen 
Fahrzeugs mit Tieren aller Art versichert. Durch Insekten verursachte 
Verunreinigungen des Fahrzeugs oder Beschädigungen an der 
Lackierung durch Insekten sind nicht versichert.

Glasbruch
A.2.2.1.5	  Versichert sind Bruchschäden an der Verglasung des Fahr- 
zeugs. Als Verglasung gelten Glas- und Kunststoffscheiben, Spiegel-
glas und Abdeckungen von Leuchten. Folgeschäden sind nicht 
versichert. 

Kurzschlussschäden an der Verkabelung
A.2.2.1.6	  Versichert sind Schäden an der Verkabelung des Fahrzeugs 
durch Kurzschluss. Folgeschäden sind nicht versichert. 

Tierbiss
A.2.2.1.7	 entfällt 

Leistungen der Kfz-Schutzbriefversicherung im Rahmen der Teilkasko-
versicherung mit Schutzbriefleistungen
A.2.2.1.8	 entfällt

A.2.2.2	 Welche Ereignisse sind in der Vollkaskoversicherung 
versichert?

Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung, Verlust 
oder Totalschaden des Fahrzeugs einschließlich seiner mitversicherten 
Teile durch die nachfolgenden Ereignisse:

Ereignisse der Teilkaskoversicherung
A.2.2.2.1	Versichert sind die Schadenereignisse der Teilkaskover-
sicherung nach A.2.2.1.1 bis A.2.2.1.7.

Unfall
A.2.2.2.2	Versichert sind Schäden am Fahrzeug durch Unfall. Ein Unfall  
ist ein unmittelbar von außen plötzlich mit mechanischer Gewalt auf 
das Fahrzeug einwirkendes Ereignis.

Keine Unfallschäden sind deshalb insbesondere: 

–	� Schäden am Fahrzeug, die ihre alleinige Ursache in einem 
Bremsvorgang haben, z. B. Schäden an der Bremsanlage oder an 
den Reifen

–	� Schäden am Fahrzeug, die ausschließlich aufgrund eines 
Betriebsvorgangs eintreten, z. B. durch falsches Bedienen, falsches 
Betanken oder verrutschende Ladung oder durch eine sich während 
der Fahrt öffnende Motorhaube.

–	� Schäden am Fahrzeug, die ihre alleinige Ursache in einer 
Materialermüdung, Überbeanspruchung oder Abnutzung haben.

–	� Schäden zwischen ziehendem und gezogenem Fahrzeug oder 
Anhänger ohne Einwirkung von außen, z. B. Rangierschäden am 
Zugfahrzeug durch den Anhänger.  

–	 Verwindungsschäden. 

Vorhersehbare Beschädigungen des Fahrzeugs, die üblicherweise 
im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung des Fahrzeugs 
entstehen, gelten nicht als Unfallschaden. Beispiel: Schäden an der 
Ladeoberfläche eines Lkw durch Beladen von Kies.

Mut- oder böswillige Handlungen
A.2.2.2.3	Versichert sind mut- oder böswillige Handlungen von Perso- 
nen, die nicht berechtigt sind, das Fahrzeug zu gebrauchen. Als 
berechtigt sind Personen anzusehen, die vom Verfügungsberechtigten

mit der Betreuung des Fahrzeugs beauftragt wurden (z. B. Werkstatt- 
oder Hotelmitarbeiter) oder in einem Näheverhältnis zu dem Verfü-
gungsberechtigten stehen (z. B. dessen Arbeitnehmer, Familien- oder 
Haushaltsangehörige).

Sonstige Gefahren (Vollkasko Premium Versicherung)
A.2.3.4	 entfällt

Leistungen der Kfz-Schutzbriefversicherung im Rahmen der 
Vollkaskoversicherung mit Schutzbriefleistungen
A.2.3.5	 entfällt

A.2.3	 Wer ist versichert?

�Der Schutz der Kaskoversicherung gilt für Sie und, wenn der Vertrag 
auch im Interesse einer weiteren Person abgeschlossen ist (z. B. des 
Leasinggebers als Eigentümer des Fahrzeugs), auch für diese Person. 

A.2.4	 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

�Sie haben in der Kaskoversicherung Versicherungsschutz in den 
geographischen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen 
Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören.

A.2.5	 Was zahlen wir im Schadenfall?

�Nachfolgende Entschädigungsregeln gelten bei Beschädigung, 
Zerstörung, Totalschaden oder Verlust des Fahrzeugs. Sie gelten 
entsprechend auch für mitversicherte Teile, soweit nichts anderes 
geregelt ist.

A.2.5.1	 Was zahlen wir bei Zerstörung, Totalschaden oder 
Verlust?

Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert
A.2.5.1.1	 Bei Zerstörung, Totalschaden oder Verlust des Fahrzeugs 
zahlen wir den Wiederbeschaffungswert unter Abzug eines vor-
handenen Restwerts des Fahrzeugs. Lassen Sie Ihr Fahrzeug trotz 
Totalschadens reparieren, gilt A.2.5.2.1

Entschädigung bei vereinbarter GAP-Deckung 
A.2.5.1.2	 entfällt

Neupreisentschädigung für Neufahrzeuge
A.2.5.1.3  entfällt 

Kaufpreisentschädigung für Gebrauchtfahrzeuge
A.2.5.1.4	 entfällt

Abzug bei fehlender Wegfahrsperre im Falle eines Diebstahls
A.2.5.1.5	 entfällt

Was versteht man unter Totalschaden, Wiederbeschaffungswert, 
Restwert und Neupreis?
A.2.5.1.6	 Ein Totalschaden liegt vor, wenn die erforderlichen Kosten 
der Reparatur des Fahrzeugs dessen Wiederbeschaffungswert 
übersteigen.

A.2.5.1.7	 Wiederbeschaffungswert ist der Preis, den Sie für den 
Kauf eines gleichwertigen gebrauchten Fahrzeugs am Tag des 
Schadenereignisses bezahlen müssen.

A.2.5.1.8	 Restwert ist der Veräußerungswert des Fahrzeugs im 
beschädigten oder zerstörten Zustand.

A.2.5.1.9	 Neupreis ist der Betrag, der für den Kauf eines neuen 
Fahrzeugs in der Ausstattung des versicherten Fahrzeugs aufgewendet 
werden muss. Wird der Typ des versicherten Fahrzeugs nicht mehr 
hergestellt, gilt der Preis für ein vergleichbares Nachfolgemodell. 
Maßgeblich ist jeweils die unverbindliche Preisempfehlung des 
Herstellers am Tag des Schadenereignisses abzüglich orts- und 
marktüblicher Nachlässe.

A.2.5.2	 Was zahlen wir bei Beschädigung?

Reparatur
A.2.5.2.1	Wird das Fahrzeug beschädigt, zahlen wir die für die 
Reparatur erforderlichen Kosten bis zu folgenden Obergrenzen:

a)	� Wenn das Fahrzeug vollständig und fachgerecht repariert wird, 
gilt: Wir zahlen die hierfür erforderlichen Kosten bis zur Höhe des 
Wiederbeschaffungswerts nach A.2.5.1.7, wenn Sie uns dies durch 
eine Rechnung nachweisen. Fehlt dieser Nachweis, zahlen wir 
entsprechend A.2.5.2.1 b.

b)	� Wenn das Fahrzeug nicht, nicht vollständig oder nicht fachgerecht 
repariert wird, gilt: Wir zahlen die erforderlichen Kosten einer 
vollständigen Reparatur bis zur Höhe des um den Restwert 
verminderten Wiederbeschaffungswerts (siehe A.2.5.1.7 und 
A.2.5.1.8).



Abschleppen
A.2.5.2.2	Bei Beschädigung Ihres  Fahrzeugs ersetzen wir die Kosten
für das Abschleppen vom Schadenort bis zur nächstgelegenen für 
die Reparatur geeigneten Werkstatt. Dabei darf einschließlich unserer 
Leistungen wegen der Beschädigung des Fahrzeugs nach A.2.5.2.1 
die Obergrenze nach A.2.5.2.1 a oder A.2.5.2.1 b nicht überschritten 
werden. Wir zahlen nicht, wenn ein Dritter Ihnen gegenüber verpflichtet 
ist, diese Kosten zu übernehmen.

Abzug neu für alt
A.2.5.2.3	Wir ziehen von den Kosten der Ersatzteile und der Lackierung 
einen dem Alter und der Abnutzung der alten Teile entsprechenden 
Betrag ab (neu für alt), wenn

–	� bei der Reparatur alte Teile gegen Neuteile ausgetauscht werden 
oder

–	 das Fahrzeug ganz oder teilweise neu lackiert wird.

Der Abzug neu für alt ist auf die Bereifung, Batterie und Lackierung 
beschränkt, wenn das Schadenereignis in den ersten drei Jahren nach 
der Erstzulassung des Fahrzeugs eintritt.

A.2.5.3	 entfällt

A.2.5.4	 Sachverständigenkosten

Die Kosten eines Sachverständigen erstatten wir nur, wenn wir dessen 
Beauftragung veranlasst oder ihr zugestimmt haben.

A.2.5.5	 Mehrwertsteuer 

Mehrwertsteuer erstatten wir nur, wenn und soweit diese für Sie 
bei der von Ihnen gewählten Schadenbeseitigung tatsächlich 
angefallen ist. Die Mehrwertsteuer erstatten wir nicht, soweit 
Vorsteuerabzugsberechtigung besteht.

A.2.5.6	 Zusätzliche Regelungen bei Entwendung

Wenn das Fahrzeug wieder aufgefunden wird
A.2.5.6.1	Wird das entwendete Fahrzeug innerhalb eines Monats 
nach Eingang der schriftlichen Schadenanzeige wieder aufgefunden, 
sind Sie zur Rücknahme des Fahrzeugs verpflichtet. Voraussetzung 
ist, dass Sie das Fahrzeug innerhalb dieses Zeitraums mit objektiv 
zumutbaren Anstrengungen wieder in Besitz nehmen können.

A.2.5.6.2	Wir zahlen die Kosten für die Abholung des Fahrzeugs, wenn 
es in einer Entfernung von mehr als 50 km (Luftlinie) aufgefunden 
wird. Ersetzt werden die Kosten in Höhe einer Bahnfahrkarte 
2. Klasse für Hin- und Rückfahrt bis zu einer Höchstentfernung von 
1.500 km (Bahnkilometer). Maßgeblich ist jeweils die Entfernung vom 
regelmäßigen Standort des Fahrzeugs zum Fundort.

A.2.5.6.3	entfällt

Eigentumsübergang nach Entwendung
A.2.5.6.4	Sind Sie nach A.2.5.7.1 nicht zur Rücknahme des Fahrzeugs 
verpflichtet, werden wir dessen Eigentümer.

A.2.5.6.5	Haben wir die Versicherungsleistung wegen einer Pflicht-
verletzung (z. B. nach D.1.1, E.1.1 oder E.1.3 oder wegen grober 
Fahrlässigkeit nach A.2.9.2) gekürzt und wird das Fahrzeug wieder 
aufgefunden, gilt Folgendes: Ihnen steht ein Anteil am erzielbaren 
Veräußerungserlös nach Abzug der erforderlichen Kosten zu, die im 
Zusammenhang mit der Rückholung und Verwertung entstanden sind. 
Der Anteil entspricht der Quote, um die wir Ihre Entschädigung gekürzt 
haben.

A.2.5.7.	 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Höchstentschädigung)? 

Unsere Höchstentschädigung ist beschränkt auf den Neupreis des 
Fahrzeugs nach A.2.5.1.9. 

A.2.5.8	 Was wir nicht ersetzen und Rest- und Altteile

Was wir nicht ersetzen
A.2.5.8.1	Wir zahlen nicht für Veränderungen, Verbesserungen, 
Alterungs- und Verschleißschäden. Ebenfalls nicht ersetzt werden 
Folgeschäden wie Verlust von Treibstoff und Betriebsmittel (z. B. 
Öl, Kühlflüssigkeit), Wertminderung, Zulassungskosten, Überführungs-
kosten, Verwaltungskosten, Nutzungsausfall oder Kosten eines 
Mietfahrzeugs.

Rest- und Altteile 
A.2.5.8.2	Rest- und Altteile sowie das unreparierte Fahrzeug verbleiben 
bei Ihnen und werden zum Veräußerungswert auf die Entschädigung 
angerechnet.

A.2.5.9	 Selbstbeteiligung 

A.2.5.9.1	 Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese für jedes

versicherte Fahrzeug und jedes Schadenereignis gesondert in Abzug 
gebracht.

A.2.5.9.2	Wird ein Bruchschaden an der Verglasung nicht durch Aus-
tausch sondern durch Reparatur beseitigt, werden die Reparaturkosten 
ohne Abzug der vereinbarten Selbstbeteiligung ersetzt.

A.2.5.9.3	Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, ob und 
in welcher Höhe Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben.

A.2.6	 Sachverständigenverfahren bei Meinungsverschieden-
heiten über die Schadenhöhe  

A.2.6.1	 Bei Meinungsverschiedenheit zur Schadenhöhe einschließ-
lich der Feststellung des Wiederbeschaffungswerts oder über den 
Umfang der erforderlichen Reparaturarbeiten muss vor Klageerhebung 
ein Sachverständigenausschuss entscheiden.

A.2.6.2	 Für den Ausschuss benennen Sie und wir je einen 
Kraftfahrzeugsachverständigen. Wenn Sie oder wir innerhalb von zwei 
Wochen nach Aufforderung keinen Sachverständigen benennen, wird 
dieser von dem jeweils anderen bestimmt.

A.2.6.3	 Soweit sich der Ausschuss nicht einigt, entscheidet ein 
weiterer Kraftfahrzeugsachverständiger als Obmann. Er soll vor Beginn 
des Verfahrens von dem Ausschuss gewählt werden. Einigt sich der 
Ausschuss nicht über die Person des Obmanns, wird er über das 
zuständige Amtsgericht benannt. Die Entscheidung des Obmanns 
muss zwischen den jeweils von den beiden Sachverständigen 
geschätzten Beträgen liegen.

A.2.6.4	 Die Kosten des Sachverständigenverfahrens sind im Verhält-
nis des Obsiegens zum Unterliegen von uns bzw. von Ihnen zu tragen.

Hinweis: Bitte beachten Sie zum Rechtsweg L.1.3.

A.2.7	 Fälligkeit unserer Zahlung, Abtretung Ihres Anspruchs 
auf Entschädigung

A.2.7.1	 Sobald wir unsere Zahlungspflicht und die Höhe der Ent-
schädigung festgestellt haben, zahlen wir diese spätestens innerhalb 
von zwei Wochen. 

A.2.7.2	 Sie können einen angemessenen Vorschuss auf die Ent-
schädigung verlangen, wenn

–	 wir unsere Zahlungspflicht festgestellt haben und

–	� sich die Höhe der Entschädigung nicht innerhalb eines Monats 
nach Schadenanzeige feststellen lässt.

A.2.7.3	 Ist das Fahrzeug entwendet worden, ist zunächst abzuwarten, 
ob es wieder aufgefunden wird. Aus diesem Grunde zahlen wir die 
Entschädigung frühestens nach Ablauf eines Monats nach Eingang der 
schriftlichen Schadenanzeige aus. 

A.2.7.4	 Ihren Anspruch auf die Entschädigung können Sie vor der 
endgültigen Feststellung ohne unsere ausdrückliche Genehmigung 
weder abtreten noch verpfänden.

A.2.8	 Können wir unsere Leistung vom Fahrer zurückfordern, 
wenn Sie nicht selbst gefahren sind?

Fährt eine andere Person berechtigterweise das Fahrzeug und kommt 
es zu einem Schadenereignis, fordern wir von dieser Person unsere 
Leistungen nicht zurück.
Dies gilt nicht, wenn der Fahrer das Schadenereignis grob fahrlässig 
oder vorsätzlich herbeigeführt hat. 

Bei grob fahrlässiger Ermöglichung der Entwendung des Fahrzeuges 
oder seiner Teile oder bei grob fahrlässiger Herbeiführung des 
Schadens aufgrund des Genusses alkoholischer Getränke oder 
anderer berauschender Mittel (z. B. Drogen, Medikamente) sind  wir 
berechtigt, unsere Leistungen in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zurückzufordern.

Lebt der Fahrer bei Eintritt des Schadens mit Ihnen in häuslicher 
Gemeinschaft, fordern wir unsere Ersatzleistung selbst bei grob 
fahrlässiger Herbeiführung des Schadens nicht zurück. 

Bei vorsätzlicher Herbeiführung des Schadens, sind wir berechtigt, 
unsere Leistung in voller Höhe zurückzufordern.

Dies gilt entsprechend, wenn eine in der Kfz-Haftpflichtversicherung 
gemäß A.1.2  mitversicherte Person, der Mieter oder der Entleiher einen 
Schaden herbeiführt.

A.2.9	 Was ist nicht versichert?

Vorsatz
A.2.9.1	 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie 
vorsätzlich herbeiführen.



Grobe Fahrlässigkeit
A.2.9.2	 Bei grob fahrlässiger Ermöglichung der Entwendung des 
Fahrzeuges oder seiner Teile oder bei grob fahrlässiger Herbeiführung 
des Schadens aufgrund des Genusses alkoholischer Getränke oder 
anderer berauschender Mittel (z. B. Drogen, Medikamente), sind wir
berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

Genehmigte Rennen
A.2.9.3	 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei 
Beteiligung an behördlich genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstal-
tungen, bei denen es auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit 
ankommt, entstehen. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten.

Hinweis: Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine 
Verletzung Ihrer Pflichten nach D.1.1.4 dar.

Reifenschäden
A.2.9.4	 Kein Versicherungsschutz besteht für beschädigte oder 
zerstörte Reifen. Versicherungsschutz für Reifenschäden besteht 
jedoch, wenn durch dasselbe Ereignis gleichzeitig andere unter den 
Schutz der Kaskoversicherung fallende Schäden  am versicherten 
Fahrzeug verursacht wurden.

Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der 
Staatsgewalt
A.2.9.5	 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch 
Erdbeben, innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt 
unmittelbar oder mittelbar verursacht werden. 

Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Kriegs-
ereignisse unmittelbar oder mittelbar verursacht werden.

Schäden durch Kernenergie
A.2.9.6	 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch 
Kernenergie.

Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden
A.2.9.7	 Ausgeschlossen sind Brems-, Betriebs- und reine Bruch-
schäden (z. B. Schäden am Fahrzeug durch rutschende Ladung, 
Verwindungsschäden, Schäden aufgrund Bedienungsfehler oder 
Überbeanspruchung des Fahrzeugs und Schäden zwischen ziehendem 
und gezogenem Fahrzeug ohne Einwirkung von außen).

Schäden durch allmähliche Einwirkung und Alterung 
A.2.9.8	 Ausgeschlossen sind Schäden durch allmähliche Einwirkung 
oder auf Grund des gewöhnlichen Alterungsprozesses (z. B. Rost, 
Gebrauchsspuren, Verschleiß, Abnutzung).

A.3	 entfällt 

A.4	 entfällt

A.5	 entfällt

A.6 	 entfällt

A.7 	 Kfz–Umweltschadenversicherung – für öffentlich-recht-
liche Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz

A.7.1	 Was ist versichert?

Sie haben mit Ihrem Fahrzeug die Umwelt geschädigt
A.7.1.1	 Wir stellen Sie von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen zur 
Sanierung von Umweltschäden nach dem Umweltschadensgesetz 
(USchadG) frei, die durch einen Unfall, eine Panne oder eine plötzliche 
und unfallartige Störung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs des 
Fahrzeugs (Betriebsstörung) verursacht worden sind.

Ausgenommen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche, die auch 
ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes bereits aufgrund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen des Privatrechts gegen Sie 
geltend gemacht werden können. 

Hinweis: Diese Ansprüche sind im Allgemeinen über die Kfz-
Haftpflichtversicherung gedeckt.

Begründete und unbegründete Ansprüche
A.7.1.2	 Sind die Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz 
begründet, leisten wir Ersatz in Geld. 
A.7.1.3	 Sind die Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz 
unbegründet, wehren wir diese auf unsere Kosten ab. Dies gilt auch, 
soweit die Ansprüche der Höhe nach unbegründet sind.

Regulierungsvollmacht 
A.7.1.4	 Wir sind bevollmächtigt, alle uns zur Abwicklung des 
Schadens oder der Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme durch 
die Behörde oder einem sonstigen Dritten zweckmäßig erscheinenden 
Erklärungen im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren 
oder Rechtsstreit gegen Sie, so sind wir zur Verfahrens- und 
Prozessführung bevollmächtigt. Wir führen das Verwaltungsverfahren 
oder den Rechtsstreit in Ihrem Namen auf unsere Kosten.

A.7.2	 Wer ist versichert?

A.1.2 gilt entsprechend.

A.7.3	 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)?

Versicherungssumme, Höchstzahlung
A.7.3.1	 Die Versicherungssumme beträgt 5.000.000 EUR pro 
Schadenfall. Unsere Höchstleistung für die in einem Versicherungsjahr 
angefallenen Schadenereignisse unabhängig von deren Anzahl beträgt 
10.000.000 EUR.

Hat ein Schaden zur Kfz-Haftpflichtversicherung dieselbe Ursache wie 
der Schaden zur Kfz-Umweltschadenversicherung, reduziert sich die 
Versicherungssumme der Kfz-Umweltschadenversicherung um den 
Betrag, den die Entschädigung zur Kfz-Haftpflichtversicherung den 
Betrag von 95.000.000 Euro überschreitet.

Selbstbeteiligung
A.7.3.2	 Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese bei 
jedem Schadenereignis von der Entschädigung abgezogen. Ihrem 
Versicherungsschein können Sie entnehmen, ob und in welcher Höhe 
Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben.

A.7.4	 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

Sie haben in der Umweltschadenversicherung Versicherungsschutz in 
den geographischen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen 
Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören. 
Außerhalb des Anwendungsbereichs des USchadG besteht 
Versicherungsschutz nur in den Ländern des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR), in denen die EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) gilt oder sinngemäße Anwendung findet. Versicherungs-
schutz nach den jeweiligen nationalen Gesetzen besteht nur, soweit 
diese Ansprüche den Umfang der EU-Richtlinie nicht überschreiten.

A.7.5	 Was ist nicht versichert?

Vorsatz
A.7.5.1	 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vor-
sätzlich und widerrechtlich herbeiführen.

Unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Umweltschäden
A.7.5.2	 Nicht versichert sind Schäden, die durch betriebsbedingt 
unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen 
auf die Umwelt entstehen.

Ausbringungsschäden
A.7.5.3	 Nicht versichert sind Schäden, die durch Lieferung, Verwen- 
dung oder Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stall-
dung, Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln 
resultieren, es sei denn, dass diese Stoffe durch plötzliche und 
unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in 
die Umwelt gelangen, diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich 
abgeschwemmt werden oder in andere Grundstücke abdriften.

Bewusste Verstöße gegen Regelungen, die dem Umweltschutz dienen
A.7.5.4	 Nicht versichert sind Schäden, die Sie durch bewusste 
Verstöße gegen Gesetze, Verordnungen oder an Sie gerichtete 
behördliche Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz 
dienen, entstehen.  

Vertragliche Ansprüche
A.7.5.5	 Nicht versichert sind Ansprüche, die auf Grund vertraglicher 
Vereinbarung oder Zusage über Ihre gesetzliche Verpflichtung 
hinausgehen.  

Genehmigte Rennen
A.7.5.6	 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei 
Beteiligung an behördlich genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veran-
staltungen, bei denen es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit 
ankommt, entstehen. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten.

Hinweis:	 Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine 
Verletzung Ihrer Pflichten nach D.1.1.4 dar.

Schäden durch Kernenergie
A.7.5.7	 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch 
Kernenergie.

A.8	 entfällt



B		� Beginn des Vertrags und vorläufiger
		  Versicherungsschutz
Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass wir Ihren 
Antrag annehmen. Regelmäßig erfolgt dies durch Zugang des 
Versicherungsscheins bei Ihnen.

B.1	 Wann beginnt der Versicherungsschutz?

Der Versicherungsschutz beginnt erst, wenn Sie den in Ihrem Versiche-
rungsschein genannten fälligen Beitrag gezahlt haben, jedoch nicht vor
dem beantragten Versicherungsbeginn. Zahlen Sie den ersten oder 
einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, richten sich die Folgen nach C.1.2 
und C.1.3.

B.2	 entfällt

C		 Beitragszahlung
C.1	 Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags

Rechtzeitige Zahlung
C.1.1	 Der im Versicherungsschein genannte erste oder einmalige 
Beitrag wird sofort mit Zugang des Versicherungsscheins fällig, jedoch 
nicht vor dem Beginn des Versicherungsschutzes. Sie haben diesen 
Beitrag unverzüglich zu zahlen.

Nicht rechtzeitige Zahlung
C.1.2	 Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht 
rechtzeitig, haben Sie von Anfang an keinen Versicherungsschutz, es 
sei denn, Sie haben die Nichtzahlung oder verspätete Zahlung nicht zu 
vertreten. Haben Sie die nicht rechtzeitige Zahlung jedoch zu vertreten, 
beginnt der Versicherungsschutz erst ab der Zahlung des Beitrags.

C.1.3	 Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der 
Beitrag nicht gezahlt ist. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn Sie 
die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. Nach dem Rücktritt können 
wir von Ihnen eine Geschäftsgebühr verlangen. Diese beträgt für den 
Zeitraum vom beantragten Beginn des Versicherungsschutzes bis zu 
unserem Rücktritt:

bis   	 1 Monat                       15% des Jahresbeitrags
bis	   	 2 Monate                     25% des Jahresbeitrags
bis	   	 3 Monate                     30% des Jahresbeitrags
über 	 3 Monate                     40% des Jahresbeitrags

C.2	 entfällt

C.3	 entfällt

D		� Ihre Pflichten bei Gebrauch des Fahr- 
zeugs und Folgen einer Pflichtver-
letzung

D.1	 Welche Pflichten haben Sie bei Gebrauch des Fahrzeugs?

D.1.1	 Bei allen Versicherungsarten

Nutzung nur zum vereinbarten Verwendungszweck
D.1.1.1	 Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsvertrag 
angegebenen Zweck verwendet werden.

Nutzung nur durch den berechtigten Fahrer
D.1.1.2	 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer 
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit 
Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebraucht. Außerdem 
dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer des Fahrzeugs es nicht 
wissentlich ermöglichen, dass das Fahrzeug von einem unberechtigten 
Fahrer gebraucht wird.

Fahren nur mit Fahrerlaubnis
D.1.1.3	 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen 
Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. 
Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer, das Fahrzeug 
nicht von einem Fahrer benutzen lassen, der nicht die erforderliche 
Fahrerlaubnis hat.

Nicht genehmigte Rennen
D.1.1.4	 Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrtveranstaltungen verwendet 
werden, bei denen es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit 
ankommt (Rennen). Dies gilt auch für die dazugehörigen Übungsfahrten.
Hinweis: Behördlich genehmigte Rennen sind in der Kfz-Haftpflicht-, 
Kasko- und Umweltschaden-Versicherung gemäß A.1.5.2, A.2.9.3 und 
A.7.5.6 vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

D.1.2	� Zusätzlich in der Kfz-Haftpflicht- und Umweltschadenver-
sicherung

Alkohol und andere berauschende Mittel
Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch 
alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der 
Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Außerdem dürfen Sie, der 
Halter oder der Eigentümer des Fahrzeugs dieses nicht von einem 
Fahrer führen lassen, der durch alkoholische Getränke oder andere 
berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu 
führen.
Hinweis: In der Kaskoversicherung besteht für solche Fahrten nach 
A.2.9.2 kein oder eingeschränkter Versicherungsschutz.

D.2	 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?

Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
D. 2.1	 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in D.1 geregelten Pflichten 
haben Sie keinen Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pflichten 
grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der 
Schwere Ihres Verschuldens entsprechendem Verhältnis zu kürzen. 
Weisen Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt 
haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Bei einer Verletzung der Pflicht in der Kfz-Haftpflichtversicherung aus 
D.1.2 Satz 2 sind wir Ihnen, dem Halter oder Eigentümer gegenüber zur 
Leistung verpflichtet, soweit Sie, der Halter oder Eigentümer durch den 
Versicherungsfall als Fahrzeuginsasse, der das Fahrzeug nicht geführt 
hat, einen Personenschaden erlitten haben.  

D.2.2	 Abweichend von D.2.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, 
soweit die Pflichtverletzung weder für den Eintritt des Versicherungsfalls 
noch für den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich ist. Dies gilt 
nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen.

Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung
D.2.3	 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus D.2.1 
ergebende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und 
den mitversicherten Personen gegenüber auf den Betrag von 
höchstens je 5.000 Euro beschränkt. Außerdem gelten anstelle der 
vereinbarten Versicherungssummen die in Deutschland geltenden 
Mindestversicherungssummen.
Satz 1 und 2 gelten entsprechend, wenn wir wegen einer von Ihnen 
vorgenommenen Gefahrerhöhung (§§ 23, 26 Versicherungsvertrags-
gesetz) vollständig oder teilweise von der Leistungspflicht befreit sind.

D.2.4	 Gegenüber einem Fahrer, der das Fahrzeug durch eine 
vorsätzlich begangene Straftat erlangt (z. B. durch Diebstahl), sind wir 
vollständig von der Verpflichtung zur Leistung frei.

E		� Ihre Pflichten im Schadenfall und 
Folgen einer Pflichtverletzung

E.1		 Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall?

E.1.1	 Bei allen Versicherungsarten

Anzeigepflicht
E.1.1.1	 Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer 
Leistung durch uns führen kann, innerhalb einer Woche anzuzeigen.

E.1.1.2	 Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine andere 
Behörde im Zusammenhang mit dem Schadenereignis, sind Sie ver-
pflichtet, uns dies unverzüglich mitzuteilen. Dies gilt auch, wenn Sie 
uns das Schadenereignis bereits gemeldet haben.

Aufklärungspflicht
E.1.1.3	 Sie müssen alles tun, was  zur Aufklärung des Versicherungs-
falls und des Umfangs unserer Leistungspflicht erforderlich ist.

Sie müssen dabei insbesondere folgende Pflichten beachten:

–	� Sie dürfen den Unfallort nicht verlassen, ohne die gesetzlich 
erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen und die dabei 
gesetzlich erforderliche Wartezeit zu beachten (Unfallflucht).

–	� Sie müssen unsere Fragen zu den Umständen des Schaden-
ereignisses, zum Umfang des Schadens und zu unserer Leistungs-
pflicht wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Wir können 
verlangen, dass Sie uns in Textform antworten.

–	� Sie müssen uns angeforderte Nachweise vorlegen, soweit es Ihnen 
billigerweise zugemutet werden kann, diese zu beschaffen.

–	� Sie müssen unsere für die Aufklärung des Schadens erforderlichen 
Weisungen befolgen, soweit dies für Sie zumutbar ist.

–	� Sie müssen uns Untersuchungen zu den Umständen des 
Schadenereignisses und zu unserer Leistungspflicht ermöglichen, 
soweit es Ihnen zumutbar ist.



Schadenminderungspflicht
E.1.1.4	 Sie sind verpflichtet, bei Eintritt des Schadenereignisses nach 
Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen.

Sie haben hierbei unsere Weisungen, soweit für Sie zumutbar, zu 
befolgen.

E.1.2	 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung

Bei außergerichtlich geltend gemachten Ansprüchen
E.1.2.1	 Werden gegen Sie Ansprüche geltend gemacht, sind Sie 
verpflichtet, uns dies innerhalb einer Woche nach der Erhebung des 
Anspruchs mitzuteilen.

Anzeige von Kleinschäden
E.1.2.2	 Wenn Sie einen Sachschaden, der voraussichtlich nicht 
mehr als 500 Euro beträgt, selbst regulieren oder regulieren wollen, 
müssen Sie uns den Schadenfall erst anzeigen, wenn Ihnen die 
Selbstregulierung nicht gelingt.

Bei gerichtlich geltend gemachten Ansprüchen
E.1.2.3	 Wird ein Anspruch gegen Sie gerichtlich geltend gemacht 
(z. B. Klage, Mahnbescheid), haben Sie uns dies unverzüglich 
anzuzeigen.

E.1.2.4	 Sie müssen uns die Führung des Rechtsstreits überlassen. 
Wir sind berechtigt, auch in Ihrem Namen, einen Rechtsanwalt zu 
beauftragen. Diesem müssen Sie Vollmacht sowie alle erforderlichen 
Auskünfte erteilen und angeforderte Unterlagen zur Verfügung stellen.

Bei drohendem Fristablauf
E.1.2.5	 Wenn Ihnen bis spätestens zwei Tage vor Fristablauf keine 
Weisung von uns vorliegt, müssen Sie gegen einen Mahnbescheid 
oder einen Bescheid einer Behörde fristgerecht den erforderlichen 
Rechtsbehelf (z. B. Widerspruch) einlegen.

E.1.3	 Zusätzlich in der Kaskoversicherung

Anzeige des Versicherungsfalls bei Entwendung des Fahrzeugs
E.1.3.1	 Bei Entwendung des Fahrzeugs oder mitversicherter Teile 
sind Sie abweichend von E.1.1.1 verpflichtet, uns dies unverzüglich 
in Textform anzuzeigen. Ihre Schadenanzeige muss von Ihnen 
unterschrieben sein.
Einholen unserer Weisung 
E.1.3.2	 Vor Beginn der Verwertung oder der Reparatur des Fahrzeugs 
bzw. mitversicherter Teile müssen Sie unsere Weisungen einholen, 
soweit die Umstände dies gestatten. Sie müssen unsere Weisungen 
befolgen, soweit Ihnen dies zumutbar ist.

Anzeige bei der Polizei
E.1.3.3	 Übersteigt ein Entwendungsschaden, Brandschaden oder 
ein Schaden durch Zusammenstoß mit Tieren den Betrag von 500 
Euro, sind Sie verpflichtet, das Schadenereignis unverzüglich der 
Polizei anzuzeigen.

E.1.4	 entfällt

E.1.5	 entfällt

E.1.6	 entfällt

E.1.7	 entfällt 

E.1.8	 Zusätzlich in der Kfz-Umweltschadenversicherung

Besondere Anzeigepflicht
E.1.8.1	 Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu 
einer Leistung nach dem USchadG führen könnte, – soweit zumutbar 
– sofort anzuzeigen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder 
Kostentragungsansprüche erhoben worden sind. 

E.1.8.2	 Ferner sind Sie verpflichtet, uns jeweils unverzüglich und 
umfassend zu informieren über:

–	� die Ihnen gemäß § 4 USchadG obliegende Information an die 
zuständige Behörde, 

–	� behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung 
eines Umweltschadens Ihnen gegenüber, 

–	� die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten 
entstandenen Aufwendungen zur Vermeidung, Begrenzung oder 
Sanierung eines Umweltschadens, 

–	 den Erlass eines Mahnbescheids, 

–	 eine gerichtliche Streitverkündung, 

–	� die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder 
gerichtlichen Verfahrens. 

E.1.8.3	 Sie müssen nach Möglichkeit für die Abwendung und 
Minderung des Schadens sorgen. Unsere Weisungen sind zu

befolgen, soweit es für Sie zumutbar ist. Sie haben uns ausführliche 
und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und uns bei der 
Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, 
die nach unserer Ansicht für die Bearbeitung des Schadens wichtig 
sind, müssen Sie uns mitteilen sowie alle dafür angeforderten 
Schriftstücke übersenden. 

E.1.8.4	 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umwelt-
schäden sind unverzüglich mit uns abzustimmen.

E.1.8.5	 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im 
Zusammenhang mit Umweltschäden müssen Sie fristgemäß Wider-
spruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer 
Weisung durch uns bedarf es nicht.  

E.1.8.6	 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Ver-
fahren wegen eines Umweltschadens haben Sie uns die Führung 
des Verfahrens zu überlassen. Im Falle des gerichtlichen Verfahrens 
beauftragen wir einen Rechtsanwalt in Ihrem Namen. Sie müssen dem 
Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen 
und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

E. 2	 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?

Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
E.2.1	 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in E.1.1 bis E.1.8 geregelten 
Pflichten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre 
Pflichten grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem 
der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Weisen Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt 
haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

E.2.2	 Abweichend von E.2.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, 
soweit Sie nachweisen, dass die Pflichtverletzung weder für die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Dies gilt nicht, wenn 
Sie die Pflicht arglistig verletzen.

Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung
E.2.3	 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus E.2.1 
ergebende  Leistungsfreiheit  bzw.  Leistungskürzung  Ihnen  und  den 
mitversicherten Personen gegenüber auf den Betrag von höchstens je 
2.500 Euro beschränkt. 

E.2.4	 Die Leistungsfreiheit erweitert sich auf einen Betrag von 
höchstens je 5.000 Euro, wenn Sie die Aufklärungs- oder Schaden-
minderungspflicht nach E.1.1.3 und E.1.1.4 

–	 vorsätzlich und 

–	 in besonders schwerwiegender Weise 

verletzt haben. Dies ist z. B. bei unerlaubtem Entfernen vom Unfallort 
trotz eines Personen- oder schweren Sachschadens der Fall. 

Vollständige Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung
E.2.5	 Verletzen Sie Ihre Pflichten in der Absicht, sich oder 
einem anderen dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, sind wir von unserer Leistungspflicht hinsichtlich des 
erlangten Vermögensvorteils vollständig frei.

Besonderheiten in der Kfz-Haftpflichtversicherung und Kfz-Umwelt-
schadenversicherung bei Rechtsstreitigkeiten
E.2.6 Verletzen Sie Ihre Pflichten nach 

–	 E.1.2.1 Anzeige außergerichtlich geltend gemachter Ansprüche

–	 E.1.2.3 Anzeige gerichtlich geltend gemachter Ansprüche

–	 E.1.2.4 Prozessführung durch uns

und führt dies zu einer rechtskräftigen Entscheidung, die über den 
Umfang der nach Sach- und Rechtslage geschuldeten Entschädigung 
erheblich hinausgeht gilt: 

–	 �Bei vorsätzlicher Verletzung sind wir hinsichtlich des von uns zu 
zahlenden Mehrbetrags vollständig von unserer Leistungspflicht frei. 

–	� Bei grob fahrlässiger Verletzung sind wir berechtigt, unsere 
Leistung hinsichtlich dieses Mehrbetrags in einem der Schwere 
Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

Mindestversicherungssummen in der Kfz-Haftpflichtversicherung
E.2.7	 Verletzen Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung Ihre Pflichten 
nach E.1.1 und E.1.2 gelten anstelle der vereinbarten Versicherungs-
summen die in Deutschland geltenden Mindestversicherungssummen.



F		� Rechte und Pflichten der mitver-
sicherten  Personen

Pflichten mitversicherter Personen
F.1		 Für mitversicherte Personen finden die Regelungen zu Ihren 
Pflichten sinngemäße Anwendung.

Ausübung der Rechte
F.2		 Die Rechte aus dem Versicherungsvertrag können nur Sie 
wahrnehmen. Dies gilt nicht:

–	� in der Kfz-Haftpflichtversicherung für mitversicherte Personen nach 
A.1.2

–	� in der Kfz-Umweltschadenversicherung für mitversicherte Personen 
nach A.7.2

Auswirkungen einer Pflichtverletzung auf mitversicherte Personen
F.3		 Sind wir Ihnen gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung 
frei, gilt dies auch gegenüber allen mitversicherten Personen.
Eine Ausnahme hiervon gilt in der Kfz-Haftpflichtversicherung: 
Gegenüber mitversicherten Personen können wir uns auf die 
Leistungsfreiheit nur berufen, wenn 

–	� die der Leistungsfreiheit zugrunde liegenden Umstände in der 
Person des Mitversicherten vorliegen oder 

–	� diese Umstände der mitversicherten Person bekannt oder infolge 
grober Fahrlässigkeit nicht bekannt waren. 

Sind wir zur Leistung verpflichtet, gelten anstelle der vereinbarten 
Versicherungssummen die in Deutschland geltenden gesetzlichen 
Mindestversicherungssummen. Entsprechendes gilt, wenn wir trotz 
Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch gegenüber dem 
geschädigten Dritten Leistungen erbringen. Der Rückgriff gegen Sie 
bleibt auch in diesen Ausnahmefällen bestehen.

G		� Laufzeit und Kündigung des Vertrags, 
Veräußerung des Fahrzeugs, 
Wagniswegfall

G.1	 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag?

Vertragsdauer
G.1.1	 Die Laufzeit Ihres Vertrags ergibt sich aus Ihrem Versiche-
rungsschein.

Automatische Verlängerung
G.1.2	 entfällt

Versicherungskennzeichen
G.1.3	 Der Versicherungsvertrag für ein Fahrzeug mit Versicherungs-
kennzeichen (z. B. Mofa), endet mit dem Ablauf des Verkehrsjahres. 
Einer Kündigung bedarf es hierfür nicht. Das Verkehrsjahr läuft vom 
1. März bis Ende Februar des Folgejahres.

Verträge mit einer Laufzeit unter einem Jahr
G.1.4	 entfällt

G.2	 Wann und aus welchem Anlass können Sie den Versiche-
rungsvertrag kündigen?

Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres
G.2.1	 entfällt

Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes
G.2.2	 entfällt

Kündigung nach einem Schadenereignis
G.2.3	 Nach Eintritt eines Versicherungsfalles können Sie den 
Vertrag kündigen. 

Die Kfz-Haftpflichtversicherung können Sie nur kündigen, wenn 

–	 wir unsere Leistungspflicht anerkannt haben oder 

–	 wir unsere Leistungspflicht zu Unrecht abgelehnt haben oder

–	� wir Ihnen die Weisung erteilen, es über den Anspruch des Dritten 
zu einem Rechtsstreit kommen zu lassen oder

–	� in einem Rechtsstreit mit einem Dritten über die Entschädigung ein 
rechtskräftiges Urteil ergangen ist. 

In der Kfz-Haftpflichtversicherung muss uns die Kündigung innerhalb 
eines Monats, nach dem Sie von dem Kündigungsgrund Kenntnis 
erlangt haben, zugehen.

In den übrigen Versicherungsarten muss uns die Kündigung innerhalb 
eines Monats nach Beendigung der Verhandlungen über die 
Entschädigung zugehen.

G.2.4	 Sie können bestimmen, ob die Kündigung sofort oder zu 
einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des Vertrags, 
wirksam werden soll.

Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs
G.2.5	 Veräußern Sie das Fahrzeug oder wird es zwangsversteigert, 
geht der Vertrag nach G.7.1 oder G.7.6 auf den Erwerber über. Der 
Erwerber ist berechtigt, den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
dem Erwerb zu kündigen. Bei fehlender Kenntnis vom Bestehen 
der Versicherung beginnt die Kündigungsfrist des Erwerbers erst ab
Kenntnis. Der Erwerber kann bestimmen, ob der Vertrag mit sofortiger 
Wirkung oder zum Ablauf des Vertrags endet.

G.2.6	 Schließt der Erwerber für das Fahrzeug eine neue Ver- 
sicherung ab, gilt dies automatisch als Kündigung des übergegangenen 
Vertrags. Die Kündigung wird zum Beginn der neuen Versicherung 
wirksam.

Kündigung bei Beitragserhöhung
G.2.7	 entfällt

Kündigung bei geänderter Verwendung des Fahrzeugs
G.2.8	 entfällt

Kündigung bei Änderung des Schadenfreiheitsrabatt-Systems
G.2.9	 entfällt

Kündigung bei Änderung der Versicherungsbedingungen
G.2.10	  Machen wir von unserem Recht zur Änderung der Versiche-
rungsbedingungen nach N Gebrauch, können Sie den Vertrag innerhalb 
von sechs Wochen nach Zugang unserer Änderungsmitteilung 
kündigen. Die Kündigung ist sofort wirksam, frühestens jedoch zu 
dem Zeitpunkt, zu dem die Änderung wirksam geworden wäre. 
Wir teilen Ihnen die Änderung spätestens sechs Wochen vor dem 
Wirksamwerden mit und weisen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin.

G.3	 Wann und aus welchem Anlass können wir den Versiche-
rungsvertrag kündigen?

Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres
G.3.1	 entfällt

Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes
G.3.2	 entfällt

Kündigung nach einem Schadenereignis
G.3.3	 Nach Eintritt eines Versicherungsfalles können wir den Vertrag 
kündigen. Die Kfz-Haftpflichtversicherung können wir nur kündigen, 
wenn wir unsere Leistungspflicht anerkannt haben oder nachdem 
in einem Rechtsstreit mit einem Dritten über die Entschädigung ein 
rechtkräftiges Urteil ergangen ist. 

In der Kfz-Haftpflichtversicherung muss die Kündigung innerhalb eines 
Monats nachdem wir unsere Leistungspflicht anerkannt haben oder 
innerhalb eines Monats seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit 
dem Dritten ergangenen Urteils zugehen.

In den übrigen Versicherungsarten muss Ihnen die Kündigung 
innerhalb eines Monats nach Beendigung der Verhandlungen über die 
Entschädigung zugehen. 

Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang wirksam.

Kündigung bei Nichtzahlung des Folgebeitrags
G.3.4	 entfällt

Kündigung bei Verletzung Ihrer Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs
G.3.5	 Haben Sie eine Ihrer Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs 
nach D verletzt, können wir  innerhalb eines Monats, nachdem wir von 
der Pflichtverletzung Kenntnis erlangt haben, den Vertrag mit sofortiger 
Wirkung kündigen. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die 
Pflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt haben.

Kündigung bei geänderter Verwendung des Fahrzeugs
G.3.6	 Ändert sich die Art und Verwendung des Fahrzeugs, können 
wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Können Sie nach-
weisen, dass die Änderung weder auf Vorsatz noch auf grober 
Fahrlässigkeit beruht, wird die Kündigung nach Ablauf von einem 
Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs
G.3.7	 Bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs 
nach G.7 können wir dem Erwerber gegenüber kündigen. Wir haben die 
Kündigung innerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt auszusprechen, 
zu dem wir von der Veräußerung oder Zwangsversteigerung Kenntnis 
erlangt haben. Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Erwerber wirksam.



G.4	 Kündigung einzelner Versicherungsarten

G.4.1	 Die Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung sind jeweils 
rechtlich selbständige Verträge. Die Kündigung eines dieser Verträge 
berührt das Fortbestehen anderer nicht.

G.4.2	 Sie und wir sind berechtigt, bei Vorliegen eines Kündigungs-
anlasses zu einem dieser Verträge die gesamte Kfz-Versicherung für 
das Fahrzeug zu kündigen.

G.4.3	 Kündigen wir von mehreren für das Fahrzeug abgeschloss-
enen Verträgen nur einen, können Sie die Kündigung auf die gesamte 
Kfz-Versicherung ausdehnen. Hierzu müssen Sie uns innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang unserer Kündigung mitteilen, dass Sie 
mit einer Fortsetzung der anderen Verträge nicht einverstanden sind. 
Entsprechend haben wir das Recht, die gesamte Kfz-Versicherung zu 
kündigen, wenn Sie von mehreren nur einen Vertrag kündigen. 

G.4.4	 entfällt

G.5	 Zugang der Kündigung

Eine Kündigung ist nur wirksam, wenn sie innerhalb der jeweiligen Frist 
zugeht.

G.6	 Beitragsabrechnung nach Kündigung

Bei einer Kündigung vor Ablauf des Versicherungsjahres steht uns der 
auf die Zeit des Versicherungsschutzes entfallende Beitrag anteilig zu.

G.7	 Was ist bei Veräußerung des Fahrzeugs zu beachten?

Übergang der Versicherung auf den Erwerber
G.7.1	 Veräußern Sie Ihr Fahrzeug, geht die Versicherung auf den 
Erwerber über.

G.7.2	 Wir sind berechtigt und verpflichtet, den Beitrag ent-
sprechend den Angaben des Erwerbers, wie wir ihn bei einem 
Neuabschluss des Vertrags verlangen würden, anzupassen. Der neue 
Beitrag gilt ab dem Tag, der auf den Übergang der Versicherung folgt.

G.7.3.	 Den Beitrag für das laufende Versicherungsjahr können wir 
entweder von Ihnen oder vom Erwerber verlangen.

Anzeige der Veräußerung 
G.7.4	 Sie und  der Erwerber sind verpflichtet, uns die  Veräußerung 
des Fahrzeugs unverzüglich anzuzeigen. Unterbleibt die Mitteilung, 
droht unter den Voraussetzungen des § 97 Versicherungsvertragsgesetz 
der Verlust des Versicherungsschutzes.

Kündigung des Vertrags
G.7.5	 Im Falle der Veräußerung können der Erwerber nach G.2.5 
und G.2.6 oder wir nach G.3.7 den Vertrag kündigen. Dann können wir 
den Beitrag nur von Ihnen verlangen.

Zwangsversteigerung
G.7.6	 Die Regelungen G.7.1 bis G.7.5 sind entsprechend anzuwen-
den, wenn Ihr Fahrzeug zwangsversteigert wird.

G.8	 Wagniswegfall (z. B. durch Fahrzeugverschrottung)

Fällt das versicherte Wagnis endgültig weg, steht uns der auf die Zeit 
des Versicherungsschutzes entfallende Beitrag anteilig zu.

H		 entfällt

I		  entfällt 

J		 entfällt 

K		 entfällt 

L		� Meinungsverschiedenheiten und 
Gerichtsstände

L.1		 Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind

Versicherungsombudsmann
L.1.1	 Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht 
zufrieden sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem 
von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, können Sie sich an den 
Ombudsmann für Versicherungen wenden. 

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin, 

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de. 

Tel.: 0800 3696000, Fax: 0800 3699000 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz).

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für 
Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Voraussetzung

für das Schlichtungsverfahren vor dem Ombudsmann ist aber, dass Sie 
uns zunächst die Möglichkeit gegeben haben, unsere Entscheidung 
zu überprüfen.

Versicherungsaufsicht
L.1.2	 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten 
Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können 
Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als 
Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Sektor Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn; 
E-Mail: poststelle@bafin.de; 
Tel.: 0228 4108-0; Fax: 0228 4108 – 1550. 

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne 
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg
L.1.3	 Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu 
beschreiten. Bei Meinungsverschiedenheiten über die Höhe des 
Schadens in der Kaskoversicherung ist erst das Sachverstän-
digenverfahren nach A.2.6 durchzuführen.

L.2	 	 Gerichtsstände

Wenn Sie uns verklagen
L.2.1	 Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie ins-
besondere bei folgenden Gerichten geltend machen:

–	 dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,

–	� dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie 
betreuende Niederlassung örtlich zuständig ist.

Wenn wir Sie verklagen
L.2.2	 Wir können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag ins-
besondere bei folgenden Gerichten geltend machen:

–	 dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,

–	� dem Gericht des Ortes,  an dem sich der Sitz oder die Niederlassung 
Ihres Betriebs befindet, wenn Sie den Versicherungsvertrag für 
Ihren Geschäfts- oder Gewerbebetrieb abgeschlossen haben.

Sie haben Ihren Wohnsitz oder Geschäftssitz ins Ausland verlegt
L.2.3	 Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz, Geschäftssitz oder 
Ihren gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb Deutschlands verlegt haben 
oder Ihr Wohnsitz, Geschäftssitz oder Ihr gewöhnlicher Aufenthalt 
im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, gilt abweichend 
der Regelung nach L.2.2 das Gericht als vereinbart, das für unseren 
Geschäftssitz zuständig ist. 

M	 entfällt

N		� Änderung der Versicherungsbedin-
		  gungen 
Wir sind berechtigt, die Bedingungen über den Leistungsumfang der 
Kfz-Haftpflichtversicherung zu ändern oder zu ergänzen, wenn

a)	� ein Gesetz oder eine Rechtsverordnung geändert wird, auf denen 
einzelne Bedingungen des Vertrags beruhen, oder

b)	� sich die höchstrichterliche Rechtssprechung ändert und dies 
unmittelbare Auswirkungen auf den Versicherungsvertrag hat, oder

c)	� ein Gericht einzelne Bedingungen rechtskräftig für unwirksam 
erklärt und die gesetzlichen Vorschriften keine Regelung enthalten, 
die an deren Stelle tritt, oder

d)	� die Kartellbehörde oder die Versicherungsaufsichtsbehörde einzelne 
Bedingungen durch bestandskräftigen Verwaltungsakt als mit 
geltendem Recht nicht vereinbar beanstandet und die gesetzlichen 
Vorschriften keine Regelung enthalten, die an deren Stelle tritt.

Die Befugnis zur Änderung oder Ergänzung besteht in den Fällen der 
oben genannten gerichtlichen oder behördlichen Entscheidung auch 
dann, wenn es sich um inhaltsgleiche Bedingungen eines anderen 
Versicherers handelt.

Eine Änderung oder Ergänzung von Bedingungen ist nur zulässig, 
wenn die Schließung einer durch die genannten Änderungsanlässe 
entstandenen Vertragslücke zur Durchführung des Vertrags erfor-
derlich ist oder das bei Vertragsabschluß vereinbarte Verhältnis 
zwischen Leistung und Gegenleistung in nicht unbedeutendem Maße 
gestört ist.



Die geänderten Bedingungen dürfen Sie nicht schlechter stellen als die 
ursprüngliche Regelung.

Die geänderten Bedingungen werden wir Ihnen schriftlich bekannt-
geben und erläutern.

Sie gelten als genehmigt, wenn Sie nicht innerhalb von sechs Wochen 
nach Bekanntgabe in Textform widersprechen. Hierauf werden wir 
Sie bei der Bekanntgabe ausdrücklich hinweisen. Zur Wahrung der 
Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. Bei 
fristgemäßem Widerspruch treten die Änderungen nicht in Kraft.

rungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht  (BAFin),  Graurheindorfer  Straße  108, 
53117 Bonn; E-Mail: poststelle@bafin.de; Tel.: 0228 4108-0; Fax 0228 
4108 – 1550. Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist 
und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg
L.1.3       Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu be-
schreiten.

Hinweis: Beachten Sie bei Meinungsverschiedenheiten über die Höhe 
des Schadens in der Kaskoversicherung das Sachverständigenverfah-
ren nach A.2.18.

L.2  Gerichtsstände

Wenn Sie uns verklagen
L.2.1       Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie ins-
besondere bei folgenden Gerichten geltend machen:

– dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,

– dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie betreu-
ende Niederlassung örtlich zuständig ist.

Wenn wir Sie verklagen
L.2.2       Wir können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag insbe-
sondere bei folgenden Gerichten geltend machen:

– dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,

– dem Gericht des Ortes,  an dem sich der Sitz oder die Niederlassung
Ihres Betriebs befindet, wenn Sie den Versicherungsvertrag für Ihren 
Geschäfts- oder Gewerbebetrieb abgeschlossen haben.

Sie haben Ihren Wohnsitz oder Geschäftssitz ins Ausland verlegt
L.2.3  Für  den  Fall,  dass  Sie  Ihren  Wohnsitz,  Geschäftssitz  oder 
Ihren  gewöhnlichen  Aufenthalt  oder  Ihren  Geschäftssitz  außerhalb 
Deutschlands verlegt haben oder Ihr Wohnsitz, Geschäftssitz oder Ihr 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt 
ist, gilt abweichend der Regelung nach L.2.2 das Gericht als vereinbart, 
das für unseren Geschäftssitz zuständig ist. 

M  entfällt

N       Änderung  der  Versicherungsbedin-
gungen

Wir  sind  berechtigt,  die  Bedingungen  über  den  Leistungsumfang  der 
Kfz-Haftpflichtversicherung zu ändern oder zu ergänzen, wenn

a)  ein Gesetz oder eine Rechtsverordnung geändert wird, auf denen
einzelne Bedingungen des Vertrags beruhen, oder

b) sich die höchstrichterliche Rechtsprechung ändert und dies unmit-
telbare Auswirkungen auf den Versicherungsvertrag hat, oder

c)  ein Gericht einzelne Bedingungen rechtskräftig für unwirksam erklärt
und die gesetzlichen Vorschriften keine Regelung enthalten, die an 
deren Stelle tritt, oder

d)  die Kartellbehörde oder die Versicherungsaufsichtsbehörde einzel-
ne  Bedingungen  durch  bestandskräftigen  Verwaltungsakt  als  mit 
geltendem Recht nicht vereinbar beanstandet und die gesetzlichen 
Vorschriften keine Regelung enthalten, die an deren Stelle tritt.

Die Befugnis zur Änderung oder Ergänzung besteht in den Fällen der 
oben  genannten  gerichtlichen  oder  behördlichen  Entscheidung  auch 
dann, wenn es sich um inhaltsgleiche Bedingungen eines anderen Ver-
sicherers handelt.

Eine Änderung oder Ergänzung von Bedingungen ist nur zulässig, wenn 
die Schließung einer durch die genannten Änderungsanlässe entstan-
denen  Vertragslücke  zur  Durchführung  des  Vertrags  erforderlich  ist 
oder   das   bei   Vertragsabschluss   vereinbarte   Verhältnis   zwischen 
Leistung und Gegenleistung in nicht unbedeutendem Maße gestört ist.

Die geänderten Bedingungen dürfen Sie nicht schlechter stellen als die 
ursprüngliche Regelung.

Die geänderten Bedingungen werden wir Ihnen schriftlich bekanntge-
ben und erläutern.

Sie gelten als genehmigt, wenn Sie nicht innerhalb von sechs Wochen 
nach Bekanntgabe schriftlich widersprechen. Hierauf werden wir Sie bei 
der Bekanntgabe ausdrücklich hinweisen. Zur Wahrung der Frist genügt 
die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. Bei fristgemäßem Wider-
spruch treten die Änderungen nicht in Kraft.

Generali Versicherung AG, Sitz München
Registergericht: Amtsgericht München Abt. B 177658 · www.generali.de

Vorstand: Giovanni Liverani (Vorsitzender),

Aufsichtsrat: Dietmar Meister (Vorsitzender)
Direktionsanschrift: Generali Versicherung AG, Adenauerring 7, 81737 München

Bernd Felske, Ulrich C. Nießen, Dr. Monika Sebold-Bender, Dr. Rainer Sommer, Dr. Torsten Utecht



1.    Identität des Versicherers 
Name: Generali Versicherung AG 
Anschrift: Adenauerring 7, 81737 München 
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Sitz: München
Handelsregister: Registergericht Amtsgericht München – 
HRB 177658

2.    Ladungsfähige Anschrift des Versicherers
Generali Versicherung AG 
Adenauerring 7
81737 München
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dietmar Meister
Vorstand: Giovanni Liverani (Vorsitzender),
Bernd Felske, Ulrich C. Nießen, Dr. Monika Sebold-Bender,

3.    Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers
Die Generali Versicherung AG betreibt alle Arten der Schaden- und 
Unfallversicherung.

4.    Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung
In  unserem  Produktinformationsblatt  haben  wir  Sie  bereits  näher 
über Art und Umfang der Kfz-Versicherung informiert. 
Nach  Eintritt  eines  Versicherungsfalls  und  Feststellung  unserer 
Leistungspflicht erbringen wir die in dem jeweiligen Versicherungs-
vertrag für diesen Fall vereinbarte Leistung. 
Weitere Einzelheiten zu Art, Umfang und Fälligkeit sowie Erfüllung 
unserer Leistungen sind in den Allgemeinen Bedingungen für die 
Kfz-Versicherung (AKB-Moped 2016) geregelt.

5.    Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbe-
sondere zur Zahlweise der Beiträge
Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss 
des Vertrags und Aufforderung zur Zahlung fällig, jedoch nicht vor 
dem Beginn des Versicherungsschutzes. 

6.    Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten
Informationen
Die Informationen sind einen Monat ab Aushändigung dieser Unter-
lagen  gültig.  Es  gilt  der  bei  beantragtem  Versicherungsbeginn 
jeweils gültige Tarif.

7.    Zustandekommen des Vertrages
Der Versicherungsvertrag kommt durch Ihren Antrag und Zugang 
des Versicherungsscheines oder unserer gesonderten Annahme-
erklärung zustande.

8.    Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung ohne Begründung innerhalb von 
14 Tagen widerrufen (z. B. Brief, Telefax, E-Mail). Eine ausführli-
che Belehrung zu Ihrem Widerrufsrecht finden Sie im Antrag. 

9.  Laufzeit des Vertrages

Der Beginn des Vertrags ergibt sich aus dem Versicherungsschein.

Der  Vertrag  endet  dem  Beginn  folgenden  28.  bzw.  29.  Februar, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

10.  Beendigung des Vertrages, Kündigungsbedingungen

Die Kündigung ist in Textform zu erklären. 

Bei Verträgen mit einem Einmalbeitrag endet der Vertrag mit dem 
vereinbarten Zeitpunkt. 

Der Vertrag kann vorzeitig beendet/gekündigt werden, insbesondere 

• im Versicherungsfall (von beiden Vertragspartnern) 
• bei Eigentumswechsel (vom Versicherer und dem Erwerber) 
• bei Obliegenheitsverletzung (vom Versicherer) 
• bei Risikofortfall (von beiden Vertragspartnern) 

Einzelheiten  entnehmen  Sie  bitte  den  Allgemeinen  Bedingungen 
für die Kfz-Versicherung (AKB-Moped 2016). 

11.  Anwendbares Recht

Auf die vorvertraglichen Beziehungen und auf das Vertragsverhält-
nis selbst findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland An-
wendung. 

12.  Sprachen

Sämtliche Kommunikation und Korrespondenz findet in deutscher 
Sprache statt. 

13.  Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren  
Versicherungsombudsmann e.V.

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombuds-
mann e.V. 

Sie können deshalb innerhalb von 8 Wochen nach Erhalt unserer 
Nachricht das kostenlose außergerichtliche Schlichtungsverfahren 
in Anspruch nehmen. 

Versicherungsombudsmann  e.V.,  Postfach  080632,  10006  Berlin 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon un-
berührt. 

Aufsichtsbehörde

Wir  werden  uns  stets  gut  und  zuvorkommend  um  Ihre  Versiche-
rungsangelegenheiten   kümmern.   Kommt   es   doch   einmal   zu 
Meinungsverschiedenheiten, so können Sie Ihre Beschwerde an die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn; 
Tel.: 02 28/41 08-0; Fax 02 28/41 08-15 50 
E-Mail: poststelle@bafin.de 

richten.

Kundeninformation

Dr. Rainer Sommer, Dr. Torsten Utecht

Sektor Versicherungsaufsicht 



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
damit  wir  Ihren  Versicherungsantrag  ordnungsgemäß  prüfen  können, 
ist es notwendig, dass Sie die Antragsfragen wahrheitsgemäß und voll-
ständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen 
Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 
Angaben,   die   Sie   nicht   gegenüber   dem   Versicherungsvermittler 
machen  möchten,  sind  unverzüglich  und  unmittelbar  gegenüber  der 
Generali Versicherung AG, Adenauerring 7, 81737 München, in Text-
form nachzuholen. 
Bitte  beachten  Sie,  dass  Sie  Ihren  Versicherungsschutz  gefährden, 
wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Ein-
zelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie 
der nachstehenden Information entnehmen. 

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen 
bekannten  gefahrerheblichen  Umstände,  nach  denen  wir  in  Textform 
gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir 
nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform 
nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur 
Anzeige verpflichtet. 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzei-
gepflicht verletzt wird? 

1.    Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 
Verletzen  Sie  die  vorvertragliche  Anzeigepflicht,  können  wir  vom 
Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass 
weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein 
Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätten. 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären 
wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir 
dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der 
nicht oder nicht richtig gegebene Umstand 
– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-

falles 
– noch  für  die  Feststellung  oder  den  Umfang  unserer  Leistungs-

pflicht  ursächlich  war.  Unsere  Leistungspflicht  entfällt  jedoch, 
wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der 
bis  zum  Wirksamwerden  der  Rücktrittserklärung  abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht. 

2.    Kündigung 
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertrag-
liche  Anzeigepflicht  lediglich  einfach  fahrlässig  oder  schuldlos 
verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat kündigen.

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

3.    Vertragsänderung 
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag 
auch  bei  Kenntnis  der  nicht  angezeigten  Gefahrumstände,  wenn 
auch  zu  anderen  Bedingungen,  geschlossen  hätten,  werden  die 
anderen  Bedingungen  auf  unser  Verlangen  Vertragsbestandteil. 
Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die ande-
ren Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die 
Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen 
erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung (in der Kfz-Versicherung 
nur  bei  Änderung  der  Art  und  Verwendung  des  Fahrzeugs)  der 
Beitrag um mehr als 10 Prozent oder schließen wir die Gefahrab-
sicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den 
Vertrag  innerhalb  eines  Monats  nach  Zugang  unserer  Mitteilung 
über  die  Vertragsänderung  fristlos  kündigen.  Auf  dieses  Recht 
werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 

4.    Ausübung unserer Rechte 
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung   nur   innerhalb   eines   Monats   in   Textform 
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir 
von  der  Verletzung  der  Anzeigepflicht,  die  das  von  uns  geltend 
gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung 
unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir un-
sere  Erklärung  stützen.  Zur  Begründung  können  wir  nachträglich 
weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 
verstrichen ist. 
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder 
zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeig-
ten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsän-
derung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. 
Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist ein-
getreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeige-
pflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 

5.    Stellvertretung durch eine andere Person 
Lassen  Sie  sich  bei  Abschluss  des  Vertrages  durch  eine  andere 
Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rück-
tritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist 
für  die  Ausübung  unserer  Rechte  die  Kenntnis  und  Arglist  Ihres 
Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berück-
sichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn 
weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit zur Last fällt.

Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung 
der gesetzlichen Anzeigepflicht 



Die Datenschutz-Grundsätze der Generali Versicherungen
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes An -
liegen. Wir achten als Ihr Versicherungsunternehmen stets auf ei-
nen sorgfältigen und dem Datenschutz entsprechenden Umgang
mit Ihren Daten. 
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe
der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so las-
sen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich
abwickeln. Unsere EDV entspricht dem aktuellen Stand der Tech -
nik. Für die Wahrung unserer Datenschutz-Grundsätze sorgt un-
ser Datenschutzbeauftragter. 

Informationen zur Verwendung Ihrer Daten 
Zur Einschätzung des zu versichernden Risikos vor dem Ab -
schluss des Versicherungsvertrags sowie zur Abwicklung des
Vertragsverhältnisses, insbesondere im Leistungsfall, benötigen
wir personenbezogene Daten von Ihnen. Die Erhebung, Verarbei -
tung und Nutzung dieser Daten ist grundsätzlich gesetzlich gere-
gelt. Die deutsche Versicherungswirtschaft hat sich in den Ver -
haltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten
durch die deutsche Versicherungswirtschaft verpflichtet, nicht
nur die datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Ver -
sicherungsvertragsgesetzes (VVG), des Bundesdatenschutz -
gesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze
streng einzuhalten, sondern auch darüber hinaus weitere Maß -
nahmen zur Förderung des Datenschutzes zu ergreifen. 
Sie können die Verhaltensregeln auch im Internet unter 
www.generali.de, Rubrik Datenschutz, abrufen. Ebenfalls im
Internet unter der Rubrik Datenschutz finden Sie Listen der Un -
ter nehmen unserer Gruppe, die an einer zentralisierten Daten -
verarbeitung teilnehmen sowie Listen der Auftragnehmer und der
Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäfts -
beziehungen bestehen. Auf Wunsch händigen wir Ihnen auch
gern einen Ausdruck dieser Listen oder der Verhaltensregeln aus
und übersenden sie per Post. Bitte wenden Sie sich dafür an die
Generali Versicherung AG, Kundenservice, Adenauerring 7,
81737 München, E-Mail: service.de@generali.com, Tel: 089/5121-0. 

Verantwortliche Stelle 
Die Erhebung Ihrer personenbezogener Daten erfolgt durch die
Generali Versicherung AG bzw. die Generali Lebensversicherung
AG, Adenauerring 7, 81737 München (verantwortliche Stelle).  

Ihre Rechte
Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten
Daten beantragen. Darüber hinaus können Sie die Berichtigung
Ihrer Daten verlangen, wenn diese unrichtig oder unvollständig
sind. Ansprüche auf Löschung oder Sperrung Ihrer Daten können
bestehen, wenn deren Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
sich als unzulässig oder nicht mehr erforderlich erweist. Diese
Rechte können Sie geltend machen beim Datenschutzbeauf -
tragten der Generali Versicherung AG, Adenauerring 7, 81737
München, E-Mail: datenschutzbeauftragter@generali.de,
Telefonnummer: 089/5121-0.

Hinweise	zum	Schutz	Ihrer	Daten
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Ein Unternehmen der Generali Deutschland

Generali Versicherung AG · Adenauerring 7, 81737 München

Vorstand: Winfried Spies (Vorsitzender), 
Dr. Monika Sebold-Bender, Volker Seidel, Michael Stille
Sitz: München, Amtsgericht München HRB 177658
USt-ID-Nr. DE 811 763 800
Versicherungsumsätze sind umsatzsteuerfrei.

Die Datenschutz-Grundsätze der Generali Versicherungen
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes An -
liegen. Wir achten als Ihr Versicherungsunternehmen stets auf ei-
nen sorgfältigen und dem Datenschutz entsprechenden Umgang
mit Ihren Daten. 
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe
der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so las-
sen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich
abwickeln. Unsere EDV entspricht dem aktuellen Stand der Tech -
nik. Für die Wahrung unserer Datenschutz-Grundsätze sorgt un-
ser Datenschutzbeauftragter. 

Informationen zur Verwendung Ihrer Daten 
Zur Einschätzung des zu versichernden Risikos vor dem Ab -
schluss des Versicherungsvertrags sowie zur Abwicklung des
Vertragsverhältnisses, insbesondere im Leistungsfall, benötigen
wir personenbezogene Daten von Ihnen. Die Erhebung, Verarbei -
tung und Nutzung dieser Daten ist grundsätzlich gesetzlich gere-
gelt. Die deutsche Versicherungswirtschaft hat sich in den Ver -
haltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten
durch die deutsche Versicherungswirtschaft verpflichtet, nicht
nur die datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Ver -
sicherungsvertragsgesetzes (VVG), des Bundesdatenschutz -
gesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze
streng einzuhalten, sondern auch darüber hinaus weitere Maß -
nahmen zur Förderung des Datenschutzes zu ergreifen. 
Sie können die Verhaltensregeln auch im Internet unter 
www.generali.de, Rubrik Datenschutz, abrufen. Ebenfalls im
Internet unter der Rubrik Datenschutz finden Sie Listen der Un -
ter nehmen unserer Gruppe, die an einer zentralisierten Daten -
verarbeitung teilnehmen sowie Listen der Auftragnehmer und der
Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäfts -
beziehungen bestehen. Auf Wunsch händigen wir Ihnen auch
gern einen Ausdruck dieser Listen oder der Verhaltensregeln aus
und übersenden sie per Post. Bitte wenden Sie sich dafür an die
Generali Versicherung AG, Kundenservice, Adenauerring 7,
81737 München, Email: service@generali.de, Tel: 089/5121-0. 

Verantwortliche Stelle 
Die Erhebung Ihrer personenbezogener Daten erfolgt durch die
Generali Versicherung AG bzw. die Generali Lebensversicherung
AG, Adenauerring 7, 81737 München (verantwortliche Stelle).  

Ihre Rechte
Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten
Daten beantragen. Darüber hinaus können Sie die Berichtigung
Ihrer Daten verlangen, wenn diese unrichtig oder unvollständig
sind. Ansprüche auf Löschung oder Sperrung Ihrer Daten können
bestehen, wenn deren Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
sich als unzulässig oder nicht mehr erforderlich erweist. Diese
Rechte können Sie geltend machen beim Datenschutzbeauf -
tragten der Generali Versicherung AG, Adenauerring 7, 81737
München, Email: datenschutzbeauftragter@generali.de,
Telefonnummer: 089/5121-0.

Hinweise zum Schutz Ihrer Daten
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Die Datenschutz-Grundsätze der Generali Versicherungen
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes An -
liegen. Wir achten als Ihr Versicherungsunternehmen stets auf ei-
nen sorgfältigen und dem Datenschutz entsprechenden Umgang
mit Ihren Daten. 
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe
der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so las-
sen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich
abwickeln. Unsere EDV entspricht dem aktuellen Stand der Tech -
nik. Für die Wahrung unserer Datenschutz-Grundsätze sorgt un-
ser Datenschutzbeauftragter. 

Informationen zur Verwendung Ihrer Daten 
Zur Einschätzung des zu versichernden Risikos vor dem Ab -
schluss des Versicherungsvertrags sowie zur Abwicklung des
Vertragsverhältnisses, insbesondere im Leistungsfall, benötigen
wir personenbezogene Daten von Ihnen. Die Erhebung, Verarbei -
tung und Nutzung dieser Daten ist grundsätzlich gesetzlich gere-
gelt. Die deutsche Versicherungswirtschaft hat sich in den Ver -
haltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten
durch die deutsche Versicherungswirtschaft verpflichtet, nicht
nur die datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Ver -
sicherungsvertragsgesetzes (VVG), des Bundesdatenschutz -
gesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze
streng einzuhalten, sondern auch darüber hinaus weitere Maß -
nahmen zur Förderung des Datenschutzes zu ergreifen. 
Sie können die Verhaltensregeln auch im Internet unter 
www.generali.de, Rubrik Datenschutz, abrufen. Ebenfalls im
Internet unter der Rubrik Datenschutz finden Sie Listen der Un -
ter nehmen unserer Gruppe, die an einer zentralisierten Daten -
verarbeitung teilnehmen sowie Listen der Auftragnehmer und der
Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäfts -
beziehungen bestehen. Auf Wunsch händigen wir Ihnen auch
gern einen Ausdruck dieser Listen oder der Verhaltensregeln aus
und übersenden sie per Post. Bitte wenden Sie sich dafür an die
Generali Versicherung AG, Kundenservice, Adenauerring 7,
81737 München, Email: service@generali.de, Tel: 089/5121-0. 

Verantwortliche Stelle 
Die Erhebung Ihrer personenbezogener Daten erfolgt durch die
Generali Versicherung AG bzw. die Generali Lebensversicherung
AG, Adenauerring 7, 81737 München (verantwortliche Stelle).  

Ihre Rechte
Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten
Daten beantragen. Darüber hinaus können Sie die Berichtigung
Ihrer Daten verlangen, wenn diese unrichtig oder unvollständig
sind. Ansprüche auf Löschung oder Sperrung Ihrer Daten können
bestehen, wenn deren Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
sich als unzulässig oder nicht mehr erforderlich erweist. Diese
Rechte können Sie geltend machen beim Datenschutzbeauf -
tragten der Generali Versicherung AG, Adenauerring 7, 81737
München, Email: datenschutzbeauftragter@generali.de,
Telefonnummer: 089/5121-0.

Hinweise zum Schutz Ihrer Daten

Vorstand: Winfried Spies (Vorsitzender), 
Onno Denekas, Bernd Felske, 
Dr. Monika Sebold-Bender, Volker Seidel, Michael Stille
Sitz: München, Amtsgericht München HRB 177658
USt-ID-Nr. DE 811 763 800
Versicherungsumsätze sind umsatzsteuerfrei.




